Ende der Schulpflicht - Wie geht es dann weiter ?

Möglichkeiten an der Bayerischen Landesschule für Körperbehinderte
1) Freiwillige Wiederholung im 10. Schulbesuchsjahr
2) Berufsschulstufe
3) BVJ = Berufsvorbereitungsjahr (Bayer. Landesschule)
4) BFS = Berufsfachschule (für Bürokräfte / Bayer. Landesschule)
5) Wirtschaftsschule (Bayer. Landesschule)
6) Förderlehrgänge 











In Fragen, die die berufliche Ausbildung körperbehinderter Schüler der Bayerischen Landesschule für Körperbehinderte betreffen, ist der derzeitige Ansprechpartner Herr Sozpäd. Kleylein.  Tel.: 089/64258-203.
Möglichkeiten außerhalb der Bayerischen Landesschule für Körperbehinderte
7) Werkstatt für Behinderte
8) Berufsbildungswerk
9) Anlerntätigkeiten
10) Betriebliche Ausbildung

Jeder Jugendliche bringt unterschiedliche Voraussetzungen mit, um seinen "Weg" zu finden. An der BayLfK werden zusammen mit dem Jugendlichen, den Erziehungsberechtigen, Lehrern, Berufsberater usw. individuelle Möglichkeiten besprochen und geklärt.

1) Freiwillige Wiederholung im 10. Schulbesuchsjahr

Unter bestimmten Umständen z.B. der Schüler hat auf Grund eines Krankenhausaufenthaltes viel Unterrichtszeit versäumt, besteht die Möglichkeit der freiwilligen Wiederholung im 10. Schulbesuchsjahr. Allerdings muss hierbei ein entsprechender Erfolg z.B. Lernfortschritt zu erwarten sein. 

2) Berufsschulstufe (3-jährig)

Für Schüler, die nach dem Lehrplan zur individuellen Lebensbewältigung unterrichtet werden, bietet sich im direkten Anschluss an die Oberstufe der Besuch der 3-jährigen Berufsschulstufe an. Die Berufsschulpflicht wird damit erfüllt.

3) BVJ = Berufsvorbereitungsjahr (1-jährig)

Körperbehinderte Jugendliche, denen nach dem Volksschulabschluss keine volle Berufsausbildung möglich ist, können im BVJ handwerkliche die Berufsschulpflicht erfüllen. Der Schwerpunkt im BVJ wird auf den praxisbezogenen Unterricht gelegt. Das BVJ kann in Einzelfällen um ein Jahr verlängert werden.
An die Ausbildung im BVJ kann sich ein Ausbildungsverhältnis, eine Anlerntätigkeit oder eine Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte anschließen. 

4) BFS = Berufsfachschule für Bürokräfte (3-jährig)
Dieser Schultyp ist eine Sondereinrichtung für körper- und mehrfachbehinderte Jugendliche. Nach einer theoretischen, kaufmännischen Grundbildung im ersten Jahr liegt im zweiten und dritten Jahr die Betonung auf der praktischen Ausbildung in der Übungsfirma mit je 14 Wochenstunden. Die Aufnahme erfolgt nach Erfüllung der Volksschulpflicht und nach bestandener Aufnahmeprüfung (meist Anfang Mai)

Die Abschlussprüfung wird von der IHK München durchgeführt. 


5) Wirtschaftsschule (4-jährig)

Die Wirtschaftsschule vermittelt eine zwischen den Angeboten der Hauptschule und des Gymnasiums liegende allgemeine Bildung und eine berufliche Grundbildung im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung. Die Aufnahme erfolgt frühestens nach der 7. Klasse. 

Aufnahmeverfahren 
 
- ohne Probeunterricht nach Kriterien, die die Aufnahme in eine WS zulassen : 
   
 
* mit Vermerk geeignet im Übertrittszeugnis der 7. oder 8. Klasse Hauptschule
 

* nach bestandener 7. oder 8. Klasse Realschule oder Gymnasium 
 

* mit "Quali"

 
- sonst nach bestandener Aufnahmeprüfung
Nach bestandener Prüfung verleiht die WS den "Wirtschaftsschulabschluss", einen mittleren Bildungsabschluss ("mittlere Reife").


6) Förderlehrgang (1 bis 2-jährig) ( wird derzeit von der BayLfK nicht angeboten

Der Förderlehrgang ist für Körperbehinderte gedacht, die auf Grund ihrer behinderungsbedingten Einschränkungen den Anforderungen einer Ausbildung (noch) nicht gewachsen sind,  andererseits aber in einer Werkstatt für Behinderte meist unterfordert wären. Als notwendige Ergänzung zur Ausbildung wurden deshalb zusammen mit der Berufsberatung für Behinderte und dem Landesarbeitsamt Bayern Förderlehrgänge eingerichtet und in Verhandlungen mit den zuständigen Kostenträgern (KuMi/LAA) genehmigt. 
In den sog. Förderlehrgängen sollen aus der Schule entlassene körperbehinderte Jugendliche auf eine Ausbildung oder Helfertätigkeit auf dem Arbeitsmarkt vorbereitet werden. 
Die Teilnehmer des Förderlehrgangs werden betreut von den Ausbildern der handwerklichen Werkstätten und der Dienstleistungsbereiche. Zudem werden die Teilnehmer und Ausbilder unterstützt durch weitere Mitarbeiter wie Sozialpädagogin, Psychologin, Arbeitspädagogen, Krankengymnastin, Erzieher/-innen, Lehrer sowie Fachoberschulpraktikanten.


Ansprechpartner für den Förderlehrgang ist Herr Dipl.-Psych. Gerner: Tel: 089/64258-195
Förderstätte "Die Brücke"


für ehemalige Schüler der BayLfK


Betreuung


4 Wohngruppen





Möglichkeiten außerhalb der BayLfK: z.B. Berufsbildungswerk, Förderstätte, Werkstatt für�Behinderte, freier Arbeitsmarkt








Berufsfachschule �für Bürokräfte








Berufsausbildung�





Integrative�Wirtschaftsschule�3 bzw. 4 Jahre 





andere 


Förderschulen





Förderschulbereich (auch integrativ)


mit "Übergangsklassen"


 Grund- und Hauptschullehrplan


 Lehrplan zur individuellen Lernförderung


 Lehrplan zur individuellen Lebensbewältigung
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BVJ - 1 Jahr 


Werkstufe - 3 Jahre�(Berufsschulpflicht)





BVJ - 1 Jahr


Werkstufe - 3 Jahre


(Berufsschulpflicht) 








